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1. Kapitel 1540 bis 1752

Unter den «gnidigen Herren»

In dem sich die gnddigen Herren von Ziirich vdtterlich fiir die Landschaft sorgen,
im 30jihrigen Krieg sich in ihrer Stadt verschanzen, der Dorfbrand von Bop-
pelsen 98 Obdachlose hinterldsst, die holldndische Spritze mit Windbeutel und
«Schlangen» in Ziirich kopiert wird und die Pfarrherren Gottes feurigen Zorn
und die barmherzige Liebe Christi fiir die gndidigen Herren dem Volk erkidren
und verwalten. Wie in den Loschkolonnen Mdnner und Frauen stehen, und jeder
und jede einen Loscheimer haben muss.

Regensberg 1540. Lichterloh brannte die Oberburg Regensberg am 9. September
1540. Das Feuer muss im ganzen Furttal weit herum sichtbar gewesen sein, das in
der ersten Morgenstunde im Gesellenhaus zur Krone aus unbekannten Griinden
ausbrach. Und weil die holzernen Hauser mit eichenen Schindeln bedeckt waren,
stand sehr schnell das ganze Stddtchen mit Kirche und Pfarrhaus in Flammen.

Die Loschmannschaften konnten we-
nig ausrichten, denn die Sodbrunnen
waren bald erschopft. Noch lange er-
zéhlte man sich, wie der Obervogt Er-
hart Steinbriichel mit dem Wein aus
den Kellern des verschonten Schlosses
16schen liess! Im Morgengrauen setzte
er dann ein Schreiben an den Rat von
Ziirich auf und forderte sofort «etwan
vier grosse Spriizen» und etliche Dach-
decker nach Regensberg zu senden.
Der Rat ordnete unverziiglich eine Ga-
bensammlung an und schickte eine
Regensberg in Flammen, 1443 Vertretung samt den beiden stédtischen
Baumeistern Lavater und Keller auf

den Brandplatz. Diese machten Auflagen fiir den Wiederaufbau. Es sollte «in die
Schnur» und aus Stein gebaut werden. Die Stadt schenkte dazu die Fensterstiirze
und gab die Erlaubnis, die Gebdude des aufgehobenen Chorherrenstifts St. Mar-
tin auf dem Ziirichberg als Steinbruch zu benutzen. Neun Jahre vorher starb
Zwingli im zweiten Kappeler Krieg, und seither horte die Ziircher Obrigkeit auf
den Rat von Antistes (Vorsteher) und Grossmiinsterpfarrer Heinrich Bullinger,
Zwinglis Nachfolger. Selbst aus dem katholischen Schwyz driickten Land-
ammann und Rat dem Ziircher Rat in einem Schreiben vom 20. September




«us natiirlicher Pflicht, eidgnessischer Triiw, nachbarlicher Lieb und Friind-
schafty 1hr Beileid aus, obschon vielleicht auch insgeheim der eine oder andere
Schwyzer den Untergang des Landstédtchens als Gottesstrafe fiir den Abfall vom
wahren Glauben wertete. Kaiser Karl V. wollte in jenen Jahren die Glaubensfrage
im Heiligen R6mischen Reich Deutscher Nation endlich kldren. Luther lebte noch,
Calvin gestaltete Genf um, und man wartete damals auf ein grosses Konzil, das
die Christenheit wieder einen sollte. Und war es nicht wahrscheinlich, dass der
Allméchtige schon zeigen wiirde, wer seine Gunst hatte und wer nicht?

Feuerloschwesen der Stadt. Doch was miissen wir uns unter «Spriizen» und
Dachdeckern aus der Stadt vorstellen? Tatséchlich gab es ein straff organisier-
tes Feuerloschwesen nur in der Stadt. So wurden in der Stadt Ziirich durch die
Brandkatastrophen von 1280, 1318 und 1469 Feuerloschwesen und Bauvorschrif-
ten kontinuierlich verbessert. Nach 1318 musste das erste Stockwerk {iberall aus
Stein gebaut werden. 1357 wurde die Stadt in sechs Feuerwachten eingeteilt, die
Turmwéchter auf St. Peter und Grossmiinster hatten tdglich nach ausbrechendem
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Land-Taffel, 1790
Sie diente den Feuerwachten auf den Kirchtiirmen von St. Peter
und Grossmiinster bei Brdnden in der Landschaft zur Orientierung

Feuer Ausschau zu halten. Gewahrten sie etwas, wurde der Feuerhauptmann der
Wacht benachrichtigt, der mit seiner Mannschaft ausriickte. Nur bei Grossbrén-
den wurden die Nachbarwachten mit lautem Sturmlduten der Kirchenglocken
mobilisiert, was immer auch die Gaffer anzog. Seit dem 15. Jahrhundert sind
erst holzerne, spéter aus Messing gefertigte Schlagspritzen mit einer schwenk-
baren Wasserdiise, dem Wendrohr bekannt. Diese tragbaren Spritzen erlaubten,
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von mehreren Ménnern bedient, das Wasser — aber vorerst nur stossweise — ge-
zielt in eine Richtung zu spritzen. Die grosseren dieser Modelle konnten bis zu
15 Meter weit spritzen. Solche mag der Obervogt Steinbriichel angefordert ha-
ben. Die von Biirgermeister Hans Waldmann 1478 erlassene Feuerloschordnung
bestimmte, dass Geistliche, Frauen, Zimmerleute und Maurer unverziiglich bei
Feueralarm zum Brandplatz zu eilen hitten. Die Bauleute mussten mit Haken
dem Feuer die Nahrung entziehen, Nachbargebdude einreissen und mit Leitern
und nassen Tiichern die Déacher der Nachbarhduser vor Funkenflug und Anste-
ckung sichern. Gleichzeitig sollten die Stadttore geschlossen werden, damit in
der Aufregung fiir «Gesindel» keine Gelegenheit fiir Diebstéhle entstand. Doch
1495 — Waldmann war 1489 enthauptet worden — wurde ergénzt, man solle die
«kleinen Thiirli» in den Stadttoren bei Brandausbruch offen halten, damit die
«lieben Untertanen» der umliegenden Dorfer zu Hilfe eilen kénnten.

In der Stadt entstand auch die Unterscheidung zwischen personlichem und Corps-
material. 1377 wurde verfiigt, dass jeder Ziinfter einen Feuerldscheimer haben
miisse. Diese waren erst aus Holz, ab dem 15. Jahrhundert zunehmend aus Leder.
Daneben hatte spiter jede Wacht ein Feuerdepot, wo das Corpsmaterial (Spritze
und Leitern, Windlichter und Haken) deponiert war. 1730 waren in Ziirich neben
den 1146 personlichen Feuereimern der Ziinfter 582 stddtische vorhanden. Die
«Standen, Tansen und Schiieffi», die nétig waren, um den Wasservorrat bereit-
zustellen und in die Pumpen zu schaffen, wurden von der Kiiferzunft gewartet.

Bei einem Ziircher Brand 1541 kam es zum grossen
Durcheinander, sodass der Rat im selben Jahr eine
verbesserte Feuerordnung erliess. Diese musste
nun zweimal jdhrlich bei Zunftversammlungen
verlesen werden. Es wurde eine straffere Disziplin
verlangt. Die Hauptleute und Bannertriger (Offi-
ziere) erhielten die Kompetenz «Miissigstehende
und Gaffer» wegzuweisen. An das Brandobjekt
selber wurden nur noch Zimmerleute, Maurer und
Dachdecker zugelassen. Die Frauen, Geistlichen
und andere Helfer wurden als Wassertridger in der
Eimerstrasse eingesetzt. Die Hauptleute wurden
angehalten, tiber die Mannschaft eine genaue Kon-
Feuereimer von trolle zu fiihren und nach jeder Feuersbrunst einen
Otelfingen, 1726 Appell zu machen. Ahnliche Ordnungen aus der
Landschaft kennen wir vorerst nicht.

Landschaftsfeuerordnung 1541. «Zum Beweise der Liebe und Freundschaft
fiir die Untertanen» wurde im Jahr 1541 auch eine Landschaftsfeuerordnung
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geschaffen. Die Stadt Ziirich ernannte einen «Feuerhauptmann aufs Land». Die-

sem waren zwel Stadtreiter und 41 «Landfeuerldufer» zugeteilt.
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Feuer-Ordnung auf der Landschaft, 1541

Im Alarmfall musste der eine Stadtreiter ein Pferd vor das Rathaus bringen und
den Landfeuerhauptmann benachrichtigen. Der andere ritt zur Stadt hinaus, um
sich nach der Feuersbrunst zu erkundigen. Sobald er wusste, wo es und was
brannte, kehrte er um und erstattete seinem Vorgesetzten Bericht. Inzwischen
hatten sich die Landfeuerldufer besammelt und zogen mit dem Hauptmann aus
«und soll er den bideren liith trdsten von unseren herren wegen, damit sy trost
von innen habind und iren friintlichen willen spiirendy. Diese 41 Landfeuerldu-
fer wurden jeweilen auf zwei Jahre bestimmt. Bei einem Alarm wurden sie mit
Hacke und Eimer ausgeriistet. Anscheinend nahmen sie ithre Aufgabe nicht ernst
genug. Es wird berichtet, dass sich die Feuerldufer schlecht benahmen, in den
Wirtschaften zechten, bei1 den Bauern Schnaps tranken, thre Loscheimer nicht
mehr heimbrachten und am Schluss der Feuersbrunst sogar die iibliche Anspra-
che des Feuerhauptmannes nicht abwarteten. Im Jahre 1673 wurde deshalb den
Landfeuerldufern das Wirtshaussitzen verboten.

Der Pfarrer am Brandplatz. Der Volkskundler David Meili schildert die Rolle
der Pfarrer bei der Brandbekdmpfung des alten Ziircher Gottesstaates:



«Seit der ersten Hiilfte des 17. Jahrhunderts iiben die Dorfpfarrer auf der Ziircher
Landschaft eine ganze Reihe offizieller, staatlicher Aufgaben aus. So beispiels-
weise die Einwohnerkontrolle, die Volkszcihlung, Ermittlung und Erfassung von
Armen usw. Ins Pflichtenheft eines Gemeindepfarrers gehort seit dieser Epoche
auch die Stellvertretung der Obrigkeit bei Feuersbriinsten. Seine Tdtigkeit bei
diesen Ereignissen lduft etwa nach folgendem Schema ab: Brennt es im Dorf, so
ist der Einwohner zur Alarmierung verpflichtet. Er und seine néichsten Nachbarn
retten (flochnen) ihre Habe, die andern Dorfleute haben sich mit Feuereimer,
Feuerspritze und Feuerhaken auszuriisten und das Feuer zu bekdmpfen. Fiir die
Organisation auf dem Brandplatz sorgen Untervogt und Ammann. Der Pfarrer
hat die Ereignisse zu beobachten und zu protokollieren. Ist das Feuer geloscht
oder das Haus niedergebrannt, so hdlt der Pfarrer auf der Brandstditte eine kurze
Andacht. Er trostet die Geschddigten, nennt den Anwesenden die Brandursache
(sofern bekannt) und gibt die Verluste bekannt. Danach folgt ein Gebet, begleitet
von einer kurzen Andacht. Anschliessend dankt der Pfarrer den Beteiligten fiir
ihren Einsatz, und die Dorfvorsteher sorgen fiir Speise und Trank. Werden spd-
ter Liebessteuern gesammelt oder hat ein Brand rechtliche Konsequenzen, so ist
der Pfarrer wichtigster und gewichtigster Zeuge. Ist kein Vogt oder Amtmann zur
Verfiigung, so schreibt er vielfach Bericht und Spendengesuch an die Obrigkeit.»

Ledereimer und Haken, 17. und 18. Jahrhundert

Boppelsen 1649. Ob beim grossen Dorfbrand von Boppelsen am 20. April 1649
die Feuerldufer der Stadt ausriickten? Bestimmt sind die Feuerldufer der Dor-
fer zum Obervogt nach Regensberg und von dort einer in die Stadt abgegangen.
Die Pfarrer hatten unter ihren minnlichen Pfarrkindern die zuverldssigsten und
schnellsten als Feuerboten zu bestimmen. Die Sigristen der so gewarnten Ort-
schaften hatten Sturm zu ldauten. Aber in Boppelsen kam wohl jede Hilfe zu spét.
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Am 20. April 1649, in der Nacht zwischen drei und vier Uhr morgens, wurden 21
der etwa 30 damaligen Hauser des Dorfes ein Raub der Flammen. Drei Kinder
verbrannten, 98 Menschen wurden obdachlos.

Obervogt Felix Koller setzte noch am gleichen Tag einen Bericht fiir den Rat auf.
Dieser verfiigte in der Sitzung vom 25. April: «Der armen Brunsigeschddigten
Liithen von Poplesen halber ward uff ir demiitig flehentliches anhalten und vogtes
zuo Regensberg fiirs sy ynlegte schriftliche bericht und supplicationy, es solle
am Sonntag, dem 6. Mai in allen Kirchen der Ziircher Herrschaft die Kollek-
te als «Liebessteuer» fiir die Brandgeschiddigten aufgenommen werden. Am 2.
Mai wurden ihnen auch Ziegel aus dem Vorrat der Stadt zugesprochen, um den
Wiederaufbau ohne Wucherpreise bewéltigen zu konnen. Doch alles das reichte
nicht, denn die Barmherzigkeit der Bewohner der Vogtei Regensberg wurde im
November durch einen Brandfall in Niederweningen in Anspruch genommen.
Am 1. Dezember schrieb darum der Obervogt erneut an die «Hochgeachten Ed-
len Gestrdngen frommen Ehren und Gott veste Fiirsichtigen und furnémmen. Er-
same und wysze insondrs vilgeehrte gnedige und giinstige yr mym Herren» und
bittet vor Wintereinbruch um eine erneute Liebessteuer. Offensichtlich reichte

- die Solidaritdt der Nachbargemeinden in der Vogtei Regensberg nicht aus. Aus
obdachlosen Brandgeschéddigten konnten Vaganten werden, die bettelnd — oder
gar stehlend — durch das Land zogen und das Ziel, das verbrannte Haus wieder zu
errichten, aus den Augen verloren. Eine erneute «vitterliche» Gabe angeordnet
durch die gnédigen Herren war nétig, um vor Wintereinbruch Obdach zu schaf-
fen. Im Archiv der Kirchgemeinde Otelfingen findet sich ein Verzeichnis der in
den Kirchen der Stadt Ziirich zuhanden Bediirftiger sowie vor allem Wetter- und
Brandgeschidigter gesammelten Steuern von 1621 bis 1817.

Die holléindische Spritze 1672. Im konfessionell gespaltenen Europa unterhielt
die Stadtrepublik Ziirich besondere Beziehungen zur im westfélischen Frieden
von 1648 ebenfalls aus dem Reichsverband ausgeschiedenen reformierten verei-
nigten Republiken der Niederlande. So gelangte die Kunde der 1672 von Jan van
der Heyde, dem «Brandmeester» der Stadt Amsterdam, entwickelten «slangen-
spruiten» oder «pompe a Boyeux» wie sie in der damaligen Weltsprache franzo-
sisch genannt wurde, sehr schnell an die Limmat. Eine mehrseitige handschrift-
liche Beschreibung dieser Spritze «mit Windbeutel» ist das erste Dokument zum
Spritzenwesen 1m Staatsarchiv Ziirich. Der «Windbeutel» schaffte einen Aus-
gleich zwischen zwei Pump-Stdssen und erlaubte einen kontinuierlichen Strahl.
Ob van der Heyde tatsédchlich der Erfinder des «Windbeutels» war, bleibt unklar,
denn die Stadt Bern erwarb um die «Mitte des 17. Jahrhunderts» Geréte von Hans
Hautsch, eines Mechanikers aus Niirnberg, der schon Spritzen mit «Windbeutel»
hergestellt haben soll, Spritzen also, die das Wasser nicht mehr stossweise son-
dern in einem gleichmdssigen Strahl auswarfen.
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Brandspritze mit «Windbeutely im Einsatz beim Brand von Amsterdam, 1690

Die wegweisende Neuerung des Amsterdamer Brandmeisters lag in der Verwen-
dung von «Slangen», ledernen Schlduchen, die es erlaubten, das Wasser mit Druck
ndher an das Feuer zu tragen und die Spritze in sicherer Entfernung zu postieren.
Damit erst wurde die Spritze zu einem wirkungsvollen Angriffsinstrument. Diese

ledernen Schlduche ersetzen nun auch die Reihe der Wassertréager, denn das Was-
ser kann an der Quelle direkt in einen Trichter geschiittet werden. Noch saugen

diese Pumpen kein Wasser an, doch das Wasser kann nun mit kontiunierlichem

Druck tiber die Schlduche mit Leitern gezielt an den Brandherd gebracht werden.
Eine solche Spritze mit Windbeutel und Lederschlangen wird sogleich in Amster-
dam bestellt, und bald sind auch die Ziircher Kupferschmiede in der Lage sol-
che Pumpen zu fertigen. Die Ziircher Feuerwachten werden mit diesen Spritzen

und Lederschlduchen ausgeriistet.

Spritzen fiir die Landschaft. Sobald die einheimischen Kupferschmiede die
Herstellung der neuen Spritze beherrschen, erldsst der Rat 1708 eine Verord-
nung, welche den grosseren Gemeinden die Anschaffung einer solchen Spritze
vorschreibt. Dass im Furttal eine solche gekauft worden wire, ist nicht tiberlie-
fert. In der grosseren und reicheren Gemeinde Wadenswil gab es in der ersten
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Hilfte des 17. Jahrhunderts eine Spritze, die einmal im Jahr von der Regierung
gepriift wurde.

I Iil t!m n !unn

Brandspritze mit «Windbeutely um 1690

Im Furttal blieb es wohl bei den unzulidnglichen Loschketten mit Eimern und der
vor Ort ad hoc organisierten Loschmannschaft, die durch Feuerldaufer, Sturmléu-
ten zusammengerufen und vom Untervogt und Pfarrer iiberwacht wurden.

Die St. Galler Spritzen. Doch nicht nur die Hafenstadt Amsterdam gab Anstosse
fiir das Feuerwehrwesen des Ziircher Stadtstaates. Im Jahre 1712 unterstiitzte
Ziirich die aufbegehrenden Toggenburger gegen den Fiirstabt von St. Gallen. Das
Kloster St. Gallen wurde eingenommen und gepliindert. Die meisten Biicher aus
der Stiftsbibliothek hat die Stadt Ziirich 1718 wieder nach St. Gallen zuriick spe-
diert, die fiinf vorziiglichen Feuerspritzen des fiirstidbtlichen Hofes behielt man
in Ziirich, wo sie noch lange fiir den Loschdienst genutzt wurden, und auch den
Globus, der heute im Landesmuseum ausgestellt ist.



	1540 bis 1752 : unter den "gnädigen Herren"

